
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Freiburger Heilpflanzenschule 
 
 

1. Gegenstand: Die nachstehenden Geschäftsbe-

dingungen gelten bei Leistungen der Freiburger 

Heilpflanzenschule Ursel Bühring (nachfolgend 

„FHS“ genannt), unter Ausschluss anderslautender 

Bedingungen des Kunden, soweit nicht ausdrücklich 

schriftlich andere Vereinbarungen getroffen worden 

sind. Vertragsgegenstand sind die in den aktuellen 

Angeboten der FHS enthaltenen Leistungsbeschrei-

bungen oder, im Falle von individuell vereinbarten 

Seminaren/ Veranstaltungen, das schriftliche Ange-

bot der FHS.  
 

2. Zustandekommen des Vertrages: Der Vertrag 

kommt mit der Anmeldebestätigung oder Auf-

tragsannahme durch die FHS zustande. 
 

3. Leistungszeit oder Seminarort: Die FHS ist be-

rechtigt, Leistungen räumlich und/oder zeitlich zu 

verändern und gegebenenfalls kurzfristig abzusa-

gen. Bei Absagen werden Ersatztermine angeboten, 

findet sich kein passender Termin, werden bereits 

bezahlte Entgelte zurückbezahlt. 
 

4. Preise, Zahlungsbedingungen: Es gelten die Prei-

se der bei Anmeldung gültigen Preislisten. Im Preis 

grundsätzlich nicht eingeschlossen sind Reise- und 

Aufenthaltskosten der Teilnehmer/innen, Unter-

kunft und Verpflegung. Die Rechnungsstellung für 

Leistungen der FHS erfolgt grundsätzlich mit der 

Anmeldebestätigung/ Bestätigung. 

Eine nur teilweise Teilnahme an Semina-

ren/Veranstaltungen berechtigt nicht zur Minde-

rung des Preises. 
 

5. Leistungen durch Dritte: Die FHS ist berechtigt 

Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Für die 

Inhalte der Lehrmaterialien und des gesprochenen 

Wortes haften die jeweiligen Dozent/innen selbst. 

6. Haftung: Die Haftung richtet sich nach den gesetz-

lichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Ab-

weichendes geregelt ist. Die Teilnehmenden nehmen 

die Leistungen der FHS freiwillig, auf eigene Verant-

wortung und auf eigenes Risiko in Anspruch. Haftun-

gen jeglicher Art (Unfälle, Verletzungen, Vermögens-

schäden oder Verlust von Gegenständen, etc.) wer-

den von der FHS grundsätzlich ausgeschlossen. Für 

die Art der Umsetzung des in den Kursen erworbe-

nen Wissens übernimmt weder die FHS noch deren 

Dozent/innen Haftung. 
 

7. Die Rücktrittsbedingungen sind im Programmheft 

der Schule ersichtlich und werden mit der Anmel-

dung anerkannt. 
 

8. Eigentums-, Urheber- und Nutzungsrechte: Audi-

o- und Videoaufnahmen während des Unterrichts 

sind nicht gestattet. Die Teilnehmer/innen erhalten 

an den ihnen, im Rahmen des Vertrages, übergebe-

nen Unterlagen ein Nutzungsrecht ausschließlich für 

private Zwecke. Die Unterrichtsskripte sind geistiges 

Eigentum der FHS oder deren Dozent/innen. Repro-

duktionen und Veröffentlichungen sind nicht gestat-

tet, Waren- oder Markenzeichen dürfen nicht ent-

fernt werden, es sei denn nach Absprache. 
 

9. Sonstige Bestimmungen: Durch die Unwirksam-

keit einzelner Klauseln wird die Wirksamkeit der 

anderen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertrags-

partner sind verpflichtet, eine ungültige Klausel 

durch eine andere Regelung zu ersetzen, die dem 

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung 

möglichst entspricht. 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht, Änderun-

gen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.  

Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt 

deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus dem Vertrag ist Freiburg im Breisgau. 

 
Information zur Ausübung der Heilkunde 

Die Phytotherapie-Ausbildung (allein) berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde an Dritten (die „Erlaubnis 

zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde“ ist Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten). Wenn Sie die Zulas-

sung zur Heilkunde besitzen, können Sie die Kenntnisse aus der Phytotherapie-Ausbildung in Ihre Behandlung 

mit einbeziehen. Andernfalls dürfen Sie die Kenntnisse nur für sich und Ihre Familie anwenden, Sie können aber 

auch Ihr Wissen in eigenen Kräuter-Kursen oder -Exkursionen an andere weitergeben.  

 

Rezepte, die während der Ausbildung/ der Fortbildung/ des Seminars vorgestellt werden, dienen lediglich als 

Beispiele und müssen in der therapeutischen Praxis für den Patienten individuell erarbeitet werden. 

 

Information zur Vermarktung von Kräuterprodukten 

Für den Verkauf von eigenen Heilpflanzen-Produkten sind spezielle Richtlinien zu beachten und gesonderte 

Kenntnisse erforderlich, insbesondere bei Produkten mit Hinweisen auf eine medizinische Verwendung. Die 

FHS bietet hierzu ein eintägiges Grundlagen-Seminar an.  

 


